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Baumkontrolleur R N
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BestandskontrolleBemerkungen

Gesamtbewertung   3Ergebnisse

Maßnahmen

Ausführung
am

Anordnung
am

PrioritätMaßnahme Bemerkungen

1 4 15.04.202513 - Totholz entfernen gemäß ÖNorm L1122
Wenn es die Verkehrssicherungspflicht zulässt,
dürfen abgestorbene Äste bzw. partielles Totholz
am
Baum verbleiben.
Sind abgestorbene Äste zu entfernen, hat dies ab
Schwachastdicke zu erfolgen (bei
Baumbeständen ab
Grobastdicke). Die Schnittführung ist auf Astring
vorzunehmen. Aststummel sind ebenfalls zu
entfernen.
Die Aufbringung von Wundbehandlungsstoffen ist
nicht zulässig.

874 Pappel-
Totholz über
Weg entfernen!
Austrieb
abwarten, evtl.
ganzer Baum im
absterben!
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Ausführung
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1 4 15.04.202534 - Fällung erforderlich.
Baumfällung. Bei Verdacht auf arteschutzrechtlich
relevante Arten ist der Fällung eine
artenschutzrechtliche Prüfung vorzuziehen, bei
der der zu fällende Baum auf die Besiedelung mit
besonders und streng geschützten Arten überprüft
wird. Das Ergebnis der Überprüfung ist
einzelbaumweise zu dokumentieren und dem AG
vorzulegen.

875 und 876
Spitzahorn und
Robinie gekippt -
Fällung!

1 4 15.04.202513 - Totholz entfernen gemäß ÖNorm L1122
Wenn es die Verkehrssicherungspflicht zulässt,
dürfen abgestorbene Äste bzw. partielles Totholz
am
Baum verbleiben.
Sind abgestorbene Äste zu entfernen, hat dies ab
Schwachastdicke zu erfolgen (bei
Baumbeständen ab
Grobastdicke). Die Schnittführung ist auf Astring
vorzunehmen. Aststummel sind ebenfalls zu
entfernen.
Die Aufbringung von Wundbehandlungsstoffen ist
nicht zulässig.

100302-Pappel -
Totholz und
gebrochene Äste
über Weg
entfernen!

1 4 15.04.202513 - Totholz entfernen gemäß ÖNorm L1122
Wenn es die Verkehrssicherungspflicht zulässt,
dürfen abgestorbene Äste bzw. partielles Totholz
am
Baum verbleiben.
Sind abgestorbene Äste zu entfernen, hat dies ab
Schwachastdicke zu erfolgen (bei
Baumbeständen ab
Grobastdicke). Die Schnittführung ist auf Astring
vorzunehmen. Aststummel sind ebenfalls zu
entfernen.
Die Aufbringung von Wundbehandlungsstoffen ist
nicht zulässig.

100303- Linde:
Totholz über
Weg entfernen!

1 4 15.04.202513 - Totholz entfernen gemäß ÖNorm L1122
Wenn es die Verkehrssicherungspflicht zulässt,
dürfen abgestorbene Äste bzw. partielles Totholz
am
Baum verbleiben.
Sind abgestorbene Äste zu entfernen, hat dies ab
Schwachastdicke zu erfolgen (bei
Baumbeständen ab
Grobastdicke). Die Schnittführung ist auf Astring
vorzunehmen. Aststummel sind ebenfalls zu
entfernen.
Die Aufbringung von Wundbehandlungsstoffen ist
nicht zulässig.

100304-Robinie:
Totholz über
Strasse
entfernen

1 4 15.04.202542 - Kronensicherung für 2 Stämmlinge, nach ZTV
-Baumpflege einbauen

100305-Linde:
Dynamische
Kronensicherung
nach ZTV für
zwei Stämmlinge
einbauen. (2
tonnen)


